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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.05.2001 

Geschäftszahl 

95/13/0288 

Rechtssatz 

Den Abgabenbehörden steht es zwar nicht zu, Angemessenheit oder Zweckmäßigkeit eines Aufwandes zu 
prüfen, um nach dem Ergebnis dieser Prüfung die Betriebsausgabeneigenschaft eines bestimmten Aufwandes zu 
beurteilen. Die Unangemessenheit und Unüblichkeit kann jedoch ein Indiz dafür sein, dass die Aufwendungen 
nicht betrieblich veranlasst sind (Hinweis E 22.1.1992, 91/13/0114). 


